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Regionalkonferenz Biel/Bienne-Seeland-Berner Jura 
 
Der Regierungsrat wird ersucht, 

1. die Zweckmässigkeit einer – für den 25.11.2012 vorgesehenen – Abstimmung über 
die Gründung der Regionalkonferenz Biel/Bienne-Seeland-Berner Jura zu überprüfen 

2. den Perimeter der besagten Regionalkonferenz zu überprüfen und eventuell zwei se-
parate Konferenzen mit der Stadt Biel als Bindeglied zu bilden 

3. die Projektautoren zu verpflichten, vorgängig und vor dem Hintergrund einer einfache-
ren und schlankeren Verwaltung die verschiedenen, im Berner Jura bereits bestehen-
den Strukturen zu überprüfen 

Begründung: 

Die in den vergangenen Wochen gemachten Äusserungen der verschiedenen politischen 
Akteure und Institutionen des Berner Juras haben klar gezeigt, dass es sowohl beim ei-
gentlichen Projekt einer «Regionalkonferenz Biel/Bienne-Seeland-Berner Jura» als auch 
bei der Frage, ob die Vorlage den Stimmberechtigten bereits am 25. November 2012 zur 
Abstimmung vorgelegt werden soll, grosse Meinungsunterschiede gibt. 

Das Abstimmungsergebnis im Oberaargau hat hinlänglich gezeigt, dass das Thema «Re-
gionalkonferenzen» bei den Stimmberechtigten, die den Wünschen der politischen Organe 
nicht immer nachkommen, viele Fragen aufwirft. 

Angesichts der heutigen Situation besteht ein hohes Risiko, dass die Regionalkonferenz 
Biel/Bienne-Seeland-Berner Jura an der Urne abgelehnt wird. 

Die zahlreichen Wortmeldungen im Berner Jura zeigen, dass die Bildung einer so grossen 
Regionalkonferenz, die den Berner Jura, die Stadt Biel und das Seeland umfasst, bezüg-
lich Zweckmässigkeit und Perimeter nicht auf Einstimmigkeit stösst. 

Meiner Meinung nach müsste man etwas Zeit gewinnen und in Bezug auf die Zweckmäs-
sigkeit eines so umfangreichen Vorhabens noch einmal über die Bücher gehen. 

Regionalkonferenzen haben zwar Kompetenzen, die gesetzlich sehr gut definiert sind. 
Dennoch bilden sie eine zusätzliche Ebene zu bereits bestehenden Institutionen und Or-
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ganisationen (BJR, Gemeindepräsidentenkonferenz, Deputation, IJV usw.), die ebenfalls 
bereits über mehr oder weniger klar definierte Kompetenzen und Befugnisse verfügen. 
Diese Kompetenzüberlagerung stört viele Bürgerinnen und Bürger, die darin eine Kompli-
zierung des Ganzen und eine Stärkung staatlicher Interventionen sehen. 

Im Vorfeld der Gründung einer künftigen Regionalkonferenz, zu der namentlich der Berner 
Jura gehören wird, ist es meiner Ansicht nach nötig und dringend, die jeweiligen Kompe-
tenzen und Befugnisse all dieser übergeordneten Instanzen eingehender zu analysieren, 
um Doppelspurigkeiten zu vermeiden. 

Zudem ist es im Wissen darum, dass die verschiedenen beteiligten Akteure oft unter-
schiedliche Bedürfnisse und Erwartungen haben, angebracht, den Perimeter eines sol-
chen Projekts sowie die Zweckmässigkeit, den Berner Jura und das Seeland unter ein und 
dieselbe Organisation zu stellen, zu überprüfen. 

Ich bin ausserdem der Überzeugung, dass sich dieser Perimeter mit den bestehenden 
Verwaltungsorganisationen decken sollte, und schlage daher vor, die Möglichkeit zu prü-
fen, auf die ursprüngliche Idee zurückzukommen, die vorsah, zwei separate Konferenzen 
mit Biel als Bindeglied zu schaffen (Biel würde beiden Regionalkonferenzen angehören). 

Im Bestreben nach einer einfacheren, schlankeren und transparenten Verwaltungsstruktur 
braucht es diese Prüfung, um der Bevölkerung im Vorfeld einer Abstimmung eine ausführ-
liche und vollständige Information zu gewährleisten. 

Dies scheint mir heute indessen nicht der Fall zu sein, weshalb ich es für nötig halte, die 
Abstimmung vom 25. November 2012 zu verschieben. 

 


